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Regeln, 
betreffend die Schätzung der im livländischen Gouvernement ausser­
halb der Städte und der städtischen Patrimonialgebiete belegenen 

Immobilien behufs Umlage der Landesprästanden. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 
§ 1. Der Schätzung behufs Umlage der Landesprästanden unter­

liegen folgende Immobilien: 
I. Das landwirthschaftlich genutzte Land und zwar: Gärten, Aecker, 

Wiesen und Weiden. 
Anmerkung. Die bisherigen Bezeichnungen nutzbaren Landes: „Busch­

land" und „Koppel" haben fortan zu zessiren; derartige Lände­
reien sind, ihrer thatsächlichen Nutzung gemäss, zu registrireu 
und einzuschätzen. 

II. Die Wälder. 
III. Die Wohngebäude und deren Nebengebäude (cf. § 5 Pkt. 11) und 

die Gebäude der Fabriken und gewerblichen Anstalten. 
§ 2. Die Immobilien werden nach ihrer mittleren Ertragsfähigkeit, 

d. h. nach demjenigen Reinertrage, den sie bei einer gemeingewöhnlichen 
Nutzung ergeben können, geschätzt. 

§ 3. Die der Krone, dem Apanagenressort und verschiedenen Insti­
tutionen und Gesellschaften gehörigen Immobilien werden, soweit sie überhaupt 
der Schätzung unterliegen (§ 5), nach denselben Grundsätzen geschätzt und 
der Umlage der Landesprästanden unterzogen, wie die Immobilien von 
Privatpersonen. 

§ 4. Der Schätzung wird in Abänderung der Bestimmungen des 
Punktes V der Einleitung und der §§ 9, 93, 94 und 95 der Bauerver­
ordnung v. J. 1860 sowohl das schatzfreie, als auch das steuerpflichtige 
Land aller der Krone, dem Apanagenressort, verschiedenen Institutionen 
und Gesellschaften, sowie Privatpersonen gehörigen Immobilien unterzogen. 
In Gemässheit dieser Schätzung sind auf das steuerpflichtige und schatzfreie 
Land bis auf weiteres nur die alljährlich mittelst Patentes der Gouverne­
mentsverwaltung für das ganze Gouvernement festgestellten Geldlandes-
prästanden zu repartiren. 
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§ 5. Folgende Immobilien unterliegen nicht der Schätzung zur 
Aufbringung der Landesprästanden: 

1) Ländereien, die zu den im Art. 412 des Sw. der Gesetze Band X , 
Th. I, Ausgabe von 1887, aufgeführten Besitzungen des Kaiserlichen 
Hofes gehören, mit den auf ihnen bestehenden Einrichtungen und 
anderem Zubehör, ebenso Besitzungen zweiter Gattung des Hofes, 
und unbewegliches Vermögen, das sich in der Verwaltung des 
Kabinets Sr. Kaiserlichen Majestät befindet. 

2) Die Hofesländereien, die den Kirchen und geistlichen Anstalten 
christlicher Konfessionen gehören. 

3) Das unbewegliche Vermögen der Lehrinstitute und gelehrter und 
wohlthätiger Gesellschaften und Anstalten. 

4) Krankenhäuser, Besserungsanstalten und Gefängnissanstalten. 
5) Ländereien, die in der Nutzung von Eisenbahnen sind und nach 

Ablauf der festgesetzten Frist in das Eigenthum der Krone über­
gehen, oder von Bahnen, die im Besitz der Krone sich befinden, 
und ebenso die auf diesen Ländereien vorhandenen Gebäude. 

6) Wälder, die in der festgesetzten Ordnung als Schutzwälder aner­
kannt sind. 

7) Die ertraglosen Aecker, Wiesen, Weiden und Waldflächen (cf. § 11, 
13, 14 u. 21). 

8) Die der Krone, der Livländischen Ritterschaft, der Landesprä-
standenkasse, der Landespostverwaltung, den Kreisen, Kirchspielen 
und Landgemeinden gehörenden Gebäude, die zu einem öffentlichen 
Dienst und Gebrauch bestimmt sind und benutzt werden. 

9) Kirchen, Bethäuser, Kapellen und die Wohngebäude der Geistlich­
keit aller Konfessionen sammt deren Nebengebäuden, sofern diese 
Wohn- und Nebengebäude von den kirchlichen Beamten unmittelbar 
genutzt werden. 

10) Die privaten Eisenbahngesellschaften eigenthümlich gehörenden 
Gebäude, sofern dieselben dem Betriebe der Eisenbahn dienen. 

11) Die dem Betriebe der Land-, Forst- und Gartenwirtschaft dienenden 
Gebäude mit Einschluss: a. der Wohngebäude des Eigentümers, 
Pächters und des sowohl zur Führung der Wirthschaft als auch 
zur persönlichen Dienstleistung angestellten Personals, sofern diese 
Gebäude Appertinentien des dem Betriebe dienenden Grundstückes 
bilden; b. aller Gebäude, welche Betrieben dienen, die den aus­
schliesslichen Zweck haben, die gewonneneu Rohprodukte der Land-
und Forstwirtschaft in den ersten marktfähigen Zustand zu ver­
setzen, beispielsweise: Dreschmaschinen, Kornreinigungsmaschinen, 
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Trieure, Korndarren, Flachsbrechmaschinen, Flachsschwingma­
schinen, Flachsröstapparate und Klenganstalten. 

12) Kleine unheizbare Wächterhäuschen, transportable Schau- und 
Verkaufsbuden und Baulichkeiten, die nur vorübergehenden Zwecken 
dienen, wie Schuppen und Hütten zur Unterbringung von Material 
während eines Baues oder von Arbeitern für kürzere Zeit. 

13) Die der Klassensteuer (§ 28) unterliegenden Wohnhäuser, die 
weniger als 3 Wohnräume haben, alle unbewohnten Nebengebäude 
der der Klassensteuer unterliegenden Wohnhäuser und die Land­
pertinenzen dieser Wohnhäuser. 

14) Die Gebäude der folgenden Industrie- und gewerblichen Anstalten 
mit Einschluss der zu ihnen gehörigen Nebengebäude und der Wohn-

. gebäude ihrer Eigenthümer oder Pächter und des von ihnen sowohl 
für den Gewerbebetrieb als auch zur persönlichen Dienstleistung 
angestellten Personals: 

a. aller Meiereien; 
b. der von der Staatsregierung als „landwirtschaftliche" aner­

kannten Brennereien; 
c. aller Brauereien; 

* d. von Sägewerken (für Balken-, Bretter-, Schindel- und Pergel-
bereitung), sofern der Unternehmer derselben jährlich min­
destens lh% des verarbeiteten Rohmaterials dem in eigener 
Bewirthschaftung befindlichen Grund und Boden entnimmt; 

e. der Getreidemahlmühlen mit weniger als 3 Gängen; 
f. aller Kleinbetriebe, die einschliesslich der für die Arbeitsleitung 

angestellten Personen nicht mehr als 3 Arbeiter gleichzeitig 
beschäftigen; 

g. der Kleinbetriebe, die mehr als 3 Arbeiter gleichzeitig be­
schäftigen, falls deren Unternehmer nachweisen, dass der 
Reingewinn des Betriebes in den letzten 5 Jahren oder seit 
Begründung des Betriebes 500 Rbl. durchschnittlich pro Jahr 
nicht überstiegen hat. 

§ 6. Alle Ausgaben für die Schätzung der Immobilien sind aus der 
Landesprästandenkasse zu bestreiten. Dem Landtage der Livländischen 
Ritter- und Landschaft ist es anheimgestellt, mit Genehmigung der Liv­
ländischen Gouvernementsverwaltung eine Anleihe zur Bestreitung dieser 
Ausgaben aufzunehmen, die aus den Pi^ästandengeldern zu verrenten und 
zu amortisiren ist. Behufs Berechnung der Höhe der Anleihe ist ein Budget 
zwischen der Ritterschaftsrepräsentation, der Gouvernementsverwaltung 
und dem Domänenhof zu vereinbaren. Die Verausgabung der budget-
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massigen Summen hat in der Weise zu erfolgen, in der zur Zeit die Ver­
wendung und Verausgabung der Landesprästanden im Livläudischen Gou­
vernement stattfindet. 

§ 7. Dem Finanzminister ist es anheimgestellt mit Zustimmung des 
Ministers des Innern zur Ausführung und Erläuterung dieser Regeln er­
gänzende Instruktionen zu erlassen. 

ß. Die Sehätzung der zu besteuernden Immobilien. 

I. Die Schätzung der Gärten, Aecker, Wiesen und Weiden. 

§ 8. Behufs Ermittelung der durchschnittlichen Ertragsfähigkeit und 
der dadurch bedingten Schätzungswerthe sind die vier Landkategorien: 
Gärten, Aecker, Wiesen und Weiden ihrer Bodengüte nach im ganzen 
Lande in Klassen einzutheilen. 

Anmerkung. Hierbei ist stets eine landesübliche Bearbeitung und 
Kultur des Landes als Grundlage zu nehmen. Erträge, die durch 
Anwendung von künstlichen Düngemitteln und andere, die Er­
tragsfähigkeit des Bodens zeitweilig erhöhende Meliorationen 
hervorgerufen werden, sind nicht zu berücksichtigen. 

§ 9. Die Registrirung in Bodenklassen ist nach einem physikalisch­
ökonomischen Klassifikationssystem von technisch gebildeten Boniteuren an 
Stelle und Ort auszuführen und hat der Schätzung vorauszugehen. 

§ 10. Die Gärten und Aecker werden in der Bonitirung und Schätzung 
einander gleichgestellt und in 9 Bodenklassen getheilt, wobei ausser der 
Bodenart zu berücksichtigen sind: die Bearbeitungsfähigkeit des Bodens, die 
Tiefe und Beschaffenheit der Ackerkrume, der Untergrund, der Grundwasser­
stand, die Neigung zur Himmelsrichtung, die vorzugsweise gedeihenden 
Getreidearten und die muthmasslichen Bruttoerträge an Wintergetreide. 

§ 11. In die IX. Klasse, von der eine Steuer nicht erhoben wird (§ 5 
Punkt 7), sind blos diejenigen Aecker zu registriren, deren natürliche Boden­
beschaffenheit einen Reinertrag nur in Ausnahmefällen oder auf Grund 
besonderer Aufwendungen (§ 8 Anmerkung) erwarten lässt. 

§ 12. Die Wiesen sind nach der Quantität des bei landesüblicher 
Bewirtschaftung von ihnen durchschnittlich geernteten Heues in 6 Klassen 
zu theilen, von denen 5 Klassen nach der Qualität des Heues in je 3 Unter­
abtheilungen zerfallen. 

§ 13. In die VI. Klasse der Wiesen, von der eine Steuer nicht 
erhoben wird (§ 5 Pkt. 7), werden diejenigen Wiesen registrirt, die weniger 
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als 1 Schuf Heu pro Lofst. tragen und zugleich ihrer moorigen Beschaffen­
heit wegen zur Nutzung als Weide ungeeignet sind. 

§ 14. Die Weiden werden je nach der Menge der auf ihnen ge­
deihenden Futterkräuter in 2 zu besteuernde und eine dritte steuerfreie 
Klasse eingetheilt (§ 5 Pkt. 7). 

§ 15. Die Regi8trirung der Gärten, Aecker, Wiesen und Weiden 
nach den festgestellten Bodenklassen geschieht in Lofstellen und Dessätinen 
auf Grund vorhandener Messdokumente. Eine Emendation dieser Mess­
dokumente oder völlige Neumessungen sind seitens der die Bonitirung aus­
führenden Organe nur dann zu veranstalten, wenn das Areal der be­
treffenden Bodengattungen mit Hilfe der vorliegenden Messdokumente nicht 
genügend festgestellt werden kann. Den Eigentümern der Grundstücke 
steht es frei, falls seitens der schätzenden Organe keine revisorischen Ver­
messungen beliebt werden, solche auf eigene Kosten ausführen zu lassen 
und den Schätznngsorganen vorstellig zu machen. 

§ 16. Für die Lofstelle und Dessätine einer jeden Bodenklasse ist 
deren jährliche Ertragsfähigkeit oder ihr Schätzungswerth in Rubeln auf 
Grund eines für das ganze Gouvernement geltenden allgemeinen Schätzungs­
tarifs festzustellen (vergl. § 39 Pkt. 2). 

§ 17. Der für das ganze Gouvernement festgestellte allgemeine 
Schätzungstarif ist bei seiner Anwendung in nachstehenden Fällen zu er­
höhen oder zu ermässigen: 

a. wenn die Ertragsfähigkeit des Grundstücks durch dessen Be­
legenheit in der Nähe einer Stadt oder eines grösseren Fleckens 
erhöht wird; 

b. wenn bei einer Höhenlage von mehr als 500' über dem Meeres 
spiegel die Ertragsfähigkeit in Folge klimatischer Verhältnisse ver­
mindert wird; 

c. wenn andere aussergewöhnliche Verhältnisse dauernder Natur, die 
nachgewiesen sein müssen, eine Abweichung vom Normaltarif 
rechtfertigen. 

§ 18. Zur Normiruug der im § 17 a vorgesehenen Erhöhungen des 
Schätzungstarifs sind besondere Rayons abzugrenzen (und zwar für Riga, 
Jurjew und Pernau je zwei, für die anderen Orte je einer), in denen eine 
Erhöhung des Normaltarifs in Folge eines vortheilhaften Absatzes von 
Gartengewächsen oder eines billigen Bezuges städtischer Abfallstoffe als 
Dünger, oder in Folge Zusammentreffens dieser beiden Momente gerecht­
fertigt erscheint. 
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§ 19. Die für eine Dessätine und Lofstelle jeder Bodenklasse der 
vier Landkategorien (Gärten, Aecker, Wiesen, Weiden) festgestellten defi­
nitiven Schätzungswerthe sind mit der Zahl der Lofstellen und Dessätinen 
der gleichen Bodenklasse derselben Landkategorie des zu schätzenden 
Grundstückes zu multipliziren. Die Addition der dergestalt ermittelten 
Schätzungswerthe der verschiedenen Boden kategor ien und Bodenklassen des 
zu schätzenden Grundstückes ergiebt den Steuerwerth der Gärten, Aecker, 
Wiesen und Weiden des Grundstückes. 

II. Oie Schätzung der Wälder. 

§ 20. Der Steuerwerth der Wälder wird durch Ermittelung der 
Waldbodenrente festgestellt. 

§ 21. Behufs Ermittelung der Waldbodenrente sind die Wälder, 
ihrer den Holzzuwachs bedingenden Bodenbeschaffenheit nach, in 5 Boden­
klassen zu registriren, von denen die 5. Bodenklasse steuerfrei bleibt 
(cf. § 5 Pkt. 7); für die 1. Klasse ist ein jährlicher Zuwachs von mindestens 
55 Kubikfuss, für die 2. von 45 Kubikfuss, für die 3. von 35 Kubikfuss, 
für die 4. von 25 Kubikfuss und für die 5. von 15 Kubikfuss pro Lofstelle 
festzusetzen, d. h. pro Dessätine: für die 1. Klasse von 162 Kubikfuss, für 
die 2. von 132 Kubikfuss, für die 3. von 103 Kubikfuss, für die 4. von 
74 Kubikfuss und für die 5. von 44 Kubikfuss. 

§ 22. Von diesem Bruttoertrage einer jeden Bodenklasse sind die 
Arbeits- und Verwaltungskosten in prozentualem Betrage desselben und 
ausserdem die Rente des zur normalen Bewirtschaftung des Waldes er­
forderlichen Holzbestandes (Betriebskapitals) jeder Bodenklasse in Abzug 
zu bringen; der Rest ergiebt die Bodenrente der Bodenklasse in Kubikfuss 
Holz ausgedrückt. 

§ 23. Zur Ermittelung des Steuerwerkes einer jeden Bodenklasse 
des Waldbodens ist das gesammte Waldareal den Holzpreisen nach in 
3 Rayons einzukeilen. Der für jeden Rayon festgestellte Holzpreis 
pro Kubikfuss multiplizirt mit der in Kubikfuss Holz ermittelten jähr­
lichen Bodenrente einer Lofstelle und Dessätine (§ 22) jeder Klasse er­
giebt den Schätzungswerth einer jeden Bodenklasse in jedem Rayon und 
bildet den Koeffizienten für die Ermittelung des Steuerwerkes eines jeden 
Waldkomplexes. 

§ 24. Die im § 15 für die Registrirung der Gärten, Aecker, Wiesen 
und Weiden nach Bodenklassen enthaltenen Bestimmungen gelten auch für 
die Ermittelung der Bodenklassen des Waldbodens. 
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III. Die Schätzung der Gebäude. 

§ 25. Der Steuerwerth der zu schätzenden Gebäude und der Lände­
reien, die als Pertinenzen dieser Gebäude anzusehen sind, wird ihrer Be­
legenheit und Beschaffenheit entsprechend bemessen: a. nach dem Mieth-
werth oder b. nach Massgabe einer für die bewohnten Räume zu normi-
renden Klassenschätzung oder c. nach Massgabe des nach der Grundfläche 
berechneten Ertragswerthes. 

§ 26. Die Schätzung der Gebäude nach dem Miethwerth hat in 
städtisch besiedelten Ortschaften (Flecken, Badeorten) einzutreten, wo die 
Mehrzahl der vorhandenen Gebäude gewöhnlich vermiethet wird und damit 
einen Anhaltspunkt für die Schätzung der unvermietheten Gebäude bietet. 

§ 27. Von dem ermittelten Miethwerthe sind die Erhaltungskosten 
in Abzug zu bringen; der Rest bildet den zu ermittelnden Ertragswerth 
des Gebäudes. 

§ 28. Wohngebäude, die nicht nach dem Miethwerthe geschätzt 
werden können, werden nach der Zahl ihrer zum Wohnen bestimmten Zimmer 
in Klassen eingetheilt, wobei zur niedrigsten Klasse diejenigen Wohnhäuser 
gehören, die 3 Wohm-äume haben (§ 5 Pkt. 13). Nicht zum Wohnen 
dienende Nebengebäude und die Landpertinenzen dieser Wohngebäude, 
soweit letztere inklusive des überbauten Baugrundes die Grösse einer 
Lofstelle nicht übersteigen, werden nicht geschätzt. 

§ 29. Von dem nach der Zahl der Wohnzimmer zu ermittelnden 
Bruttoertrage sind die Erhaltungskosten des Wohngebäudes in prozentualen 
Sätzen abzuziehen, der Rest bildet den Ertragswerth für die Umlage 
der Steuer. 

§ 30. Der Grundfläche nach wird der Ertragswerth der Gebäude 
derjenigen Fabriken und industriellen Anstalten bestimmt, die in ihrer 
Bauart sich wesentlich von Wohngebäuden unterscheiden. Die dadurch 
gewonnene Summe bildet den Bruttoertragswerth, von dem die Erhaltungs­
kosten abzuziehen sind. 

§ 31. Die Gebäude derjenigen Fabriken und industriellen Etablisse­
ments, die ihrer Einrichtung und Beschaffenheit nach Wohnhäusern gleichen, 
werden unter Berücksichtigung ihrer Belegenheit entweder nach dem Mieth­
werth oder dem Klassenwerth geschätzt. 

§ 32. Die Erhaltungskosten sind für alle Gebäude gleichmässig in 
prozentualen Sätzen des Bruttoertragswerthes und zwar gesondert für 
steinerne und hölzerne Gebäude festzusetzen. 
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C. Die Ausführungsorgane. 

§ 33. Die Ausführung der Bonitirung und Schätzung der Immobilien 
wird übertragen: der Gouvernementsbehörde für Grundsteuersachen, der 
Gouvernementsschätzungskommission, den Kreisschätzungskommissionen, den 
Kirchspielsschätzungskommissionen und den Bonitirungskommissionen. 

§ 34. Die Gouve rnemen t sbehörde für Grunds teuersachen 
besteht unter dem Vorsitz des Gouverneurs aus dem residirenden Landrath, 
dem Landmarschall, den Dirigirenden des Kameralhofs und des Domänen­
hofs, dem ständigen Gliede der Gouvernementsbehörde für Bauersachen, 
dem ständigen Gliede des Waldschutzkomite's, zweien vom Landtage der 
Livländischen Ritter- und Landschaft zu wählenden Delegirten, einem von 
der Generalversammlung der livl. adligen Güterkreditsozietät zu wählenden 
Delegirten und einem vom Gouverneur zu ernennenden geschäftsführen-
den Gliede. 

§ 3 5 . Die Gouvernementsschätzungskonini iss ion bestehtunter 
dem Vorsitz des residirenden Landraths aus den 4 Präsides der Kreis­
kommissionen (§ 36), einem Delegirten des Domänenhofs, einem Delegirten 
des Kameralhofs und einem vom Gouverneur designirten Bauerkommissären. 
Die Gouvernementskommission ernennt einen Oberboniteuren und einen 
Forstmann, die vom Gouverneur bestätigt werden und an den Arbeiten 
der Gouvernementskommission ohne Stimmrecht teilnehmen. Die Ge­
schäftsführung in der Gouvernementskommission wird dem residirenden 
Landrath übertragen. 

§ 36. In jedem Doppelkreise wird eine Kreisschätzungskommis­
sion niedergesetzt, der ein Kreisdeputirter präsidirt und die aus den Kreis-
deputirten des Doppelkreises, einem Delegirten des Domänenhofs und einem 
vom Kameralhof designirten Steuerinspektor besteht. Für die in der Kreis­
kommission fungirenden Kreisdeputirten, mit Ausnahme des Präses, sind von 
den Kreisversaramlungen Substitute aus der Zahl der Rittergutsbesitzer zu 
erwählen. Die Geschäftsführung in der Kreiskommission wird dem präsi-
direnden Kreisdeputirten übertragen. 

§ 37. In jedem Kirchspiel wird eine Ki rchsp ie l s Schätzungs­
kommiss ion niedergesetzt, der ein Kreisdeputirter oder dessen Substitut 
präsidirt und die aus dem Kirchspielsvorsteher, einem vom Kirchspielskonvent 
gewählten Gutsbesitzer und einem vom Kirchspielskonvent gewählten Ge­
meindeältesten besteht. Handelt es sich um die Schätzung der Gebäude, 
die im Miethsteuerrayon belegen sind, so wird ein von der Gouvernements­
kommission zu ernennender Schätzungskommissär mit beratender Stimme 
der Kirchspielskommission beigegeben. In denjenigen Kirchspielen, wo sich 


